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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die	Tage	 werden	 kürzer,	 die	 Dämmerstunde	 beginnt	 schon	 am	
Nachmittag	 -	Weihnachten	 steht	 vor	 der	Tür.	Der	Weihnachts-
baum	auf	dem	Marktplatz	wurde	aufgestellt.	Straßen,	Plätze	und	
Häuser	werden	geschmückt,	und	die	Türen	der	Adventskalender	
werden	nicht	nur	 in	den	Kinderzimmern	 sondern	 auch	bei	den	
Gewerbetreibenden	und	Vereinen	der	Innenstadt	geöffnet.	Hier	in	
meinem	Büro	sind	schon	viele	liebe	Einladungen	zu	Weihnachts-
feiern	eingegangen	und	ich	freue	mich	darauf,	das	ich	an	so	vielen	
Orten	 zu	Gast	 sein	darf.	 Ich	bin	dankbar	 dafür,	 das	 ich	 von	 so	
vielen	Menschen	willkommen	geheißen	werde.

Wer	will,	der	kann	sie	dieser	Tage	erleben	-	die	Besinnlichkeit.	Wer	
kann,	der	sollte	der	Hektik	des	Alltages	entfliehen	und	sollte	an	
eigene	Bedürfnisse	denken,	aber	sollte	sich	auch	Familie,	Freunden	
und	Nachbarn	widmen.	Doch	 es	 sind	 auch	 die	Tage,	 an	 denen	
manche	 Menschen	 nicht	 etwa	 der	 Hektik	 entfliehen	 möchten,	
sondern	der	Einsamkeit	 und	dem	Einerlei	 ihrer	Tage.	Vielleicht	
wäre	 es	 ja	 eine	 gute	 Idee,	 dass	 sich	diese	Menschen	 zusammen-
finden:	Diejenigen	mit	zu	viel	Hektik	und	diejenigen	mit	zu	viel	
Einsamkeit.

Manchmal	mischen	sich	auch	Sorgen	in	die	Besinnlichkeit.	Gerade	
die	Sorge	um	die	Zukunft	in	unserem	Land	und	der	Welt	scheint	
bei	vielen	Menschen	immer	größer	zu	werden.	An	manchen	Stel-
len	müssen	wir	das,	was	bisher	undenkbar	erschien,	als	die	neue	
politische	Realität	zur	Kenntnis	nehmen.	Wir	müssen	aber	auch	
zur	Kenntnis	 nehmen,	 dass	 der	Ton	 in	 Politik	 und	Gesellschaft	
rauer	wird,	dass	Unwahrheit	und	persönliche	Angriffe	zunehmen.	
Auch	wir	werden	in	wenigen	Monaten	in	Stadt	und	Land	wieder	
eine	Wahl	haben,	bei	der	es	um	die	Wahl	der	Bürgermeisterinnen	
und	Bürgermeister,	der	Landrätinnen	und	Landräte	gehen	wird.	
Und	es	wird	an	jedem	Einzelnen	von	uns	liegen,	sich	gerade	auch	
dann	für	einen	fairen	Umgang	miteinander	einzusetzen	als	auch	
jeglicher	Zwietracht	entschieden	entgegen	zu	treten.

Nötig	haben	wir	das	ohnehin	nicht.	Denn	trotz	der	unbestreitbar	
großen	Aufgaben,	die	vor	uns	liegen,	braucht	es	dieser	Stadt	vor	
der	Zukunft	nicht	bange	sein.	Viele	Menschen	haben	in	den	pros-

perierenden	Unternehmen	der	Stadt	und	Region	ihr	Auskommen	
gefunden.	 Zunehmend	mehr	Menschen	 entscheiden	 sich	 dafür,	
Arnstadt	(wieder)	als	Lebensmittelpunkt	zu	wählen.	Die	Einwoh-
nerzahl	ist	mittlerweile	fast	stabil	und	vielleicht	wird	sie	in	einigen	
Jahren	wieder	wachsen.

Unsere	Kindertagesstätten	platzen	jedenfalls	jetzt	schon	aus	allen	
Nähten	und	momentan	laufen	die	Planungen	für	eine	zusätzliche	
Einrichtung.	Auch	die	Wohnungen	 in	der	 Stadt	werden	knapp.	
Da	erfüllt	 es	mich	mit	besonderer	Freude,	wenn	 ich	 fast	 täglich	
aus	dem	Rathaus	zur	Weiße	schaue	und	sehe,	wie	die	Sanierung	
bei	der	städtischen	Wohnungsbaugesellschaft	voran	geht.	Schon	in	
wenigen	Wochen	werden	hier	die	Mieter	einziehen	können.	Doch	
auch	die	Investitionen	in	Kultur	und	Sport	kommen	nicht	zu	kurz.	
Trotz	schwieriger	finanzieller	Rahmenbedingungen	ist	das	Jahr	mit	
vielfältigen	kulturellen	Veranstaltungen	ausgefüllt,	wird	etwa	die	
Turnhalle	Hammerecke	in	wenigen	Wochen	und	dann	voll	saniert	
wieder	nutzbar	sein.

Mit	dem	Bewusstsein	unserer	eigenen	Stärke	sollte	es	uns	gelingen,	
auch	die	vor	uns	liegenden	Aufgaben	gemeinsam	zu	bewältigen.	In	
diesem	Sinne	wünsche	ich	Ihnen,	liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,	
wie	auch	Ihren	Familien,	Freunden	und	Nachbarn	ein	besinnliches	
Weihnachtsfest	-	ohne	Sorgen.	Und	ich	wünsche	Ihnen	für	2018	
persönlich	alles	Gute	wie	auch	die	Gelegenheit,	unsere	Stadt	ge-
meinsam	wieder	ein	Stück	voranzubringen.

Ihr
Alexander Dill
Bürgermeister

Herzliche	Weihnachtsgrüße	und	viel	Gesundheit	und	Erfolg	 für	
das	Jahr	2018	übermitteln	Ihnen	auch	Ulrich	Böttcher,	1.	Beige-
ordneter	und	Martina	Lang,	ehrenamtliche	Beigeordnete	der	Stadt	
Arnstadt.
Die Ortsteilbürgermeister der Ortsteile Angelhausen/Oberndorf, 
Rudisleben,	Siegelbach	und	Dosdorf/Espenfeld,	Herr	Silvio	Trie-
bel,	Herr	 Joachim	Lindner,	Herr	Karl-Heinz	Trefflich	und	Herr	
Rüdiger	Carnarius	wünschen	gemeinsam	mit	den	Ortsteilräten	al-
len	Bürgerinnen	und	Bürgern	besinnliche	und	schöne	Weihnach-
ten	sowie	für	das	Jahr	2018	alles	Gute,	Gesundheit	und	Erfolg.

Weihnachtsgrußwort
des Bürgermeisters
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Einladung zur 35. Sitzung des Stadtrates der Stadt Arnstadt am Donnerstag, 07.12.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich	lade	Sie	zu	einer	öffentlichen/nichtöffentlichen	Sitzung	ein.

Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Markt 1
 99310 Arnstadt
Raum: Rathaussaal
 Zugang zum Rathaus über den Eingang  

Glasverbinder/Töpfengasse

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1.	 Eröffnung	der	Sitzung,	Feststellung	der	ordnungs-	und	termin-
gemäßen	Einladung,	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit

2.	 Bestätigung	der	Tagesordnung

3.	 Genehmigung	der	Niederschrift	der	34.	Sitzung	des	Stadtrates	
der	Stadt	Arnstadt	vom	21.09.2017	-	öffentlicher	Teil

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0674)
	 Einreicher:	Bürgermeister

4.	 Tätigkeitsbericht	des	Bürgermeisters	und	Beschlusskontrolle

5.	 Anfragen	der	Mitglieder	des	Stadtrates

6.	 2.	 Änderung	 Bebauungsplan	 Arnstadt	 „Westlich	 der	 Ichters-
häuser	Straße“	-	Billigung	Vorentwurf	und	Durchführung	Be-
teiligungsverfahren	nach	§§	3	(1)	und	4	(1)	BauGB

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0654)
	 Einreicher:	Bürgermeister

7.	 5.	Änderung	Flächennutzungsplan	Arnstadt	(FNP)	-	Billigung	
Vorentwurf	und	Durchführung	Beteiligungsverfahren	nach	§§	
3	(1)	und	4	(1)	BauGB

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0658)
	 Einreicher:	Bürgermeister

8. Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt 
Arnstadt

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0611)
	 Einreicher:	Bürgermeister

		 Änderungsantrag	 zur	 Beschlussvorlage-Nr.	 2017/0611	 „Neu-
fassung der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Arn-
stadt“

	 (Beschlussantrag-Nr:	2017/0653)
	 Einreicher:	Fraktion	DIE	LINKE.

9.	 Benutzerordnung	für	städtische	Märkte	und	Veranstaltungen
	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0614)
	 Einreicher:	Bürgermeister

		 Änderungsantrag	zur	Beschlussvorlage-Nr.	2017/0614	„Benut-
zungsordnung	für	städtische	Märkte	und	Veranstaltungen“

	 (Beschlussantrag-Nr:	2017/0652)
	 Einreicher:	Fraktion	DIE	LINKE.

10.	Abschluss	eines	Vertrages	über	den	Betrieb	und	die	Erstattung	
der	Betriebskosten	der	Kindertageseinrichtung	in	Trägerschaft	
der	Evangelischen	Kirchgemeinde	in	Arnstadt

	 Einreicher:	Bürgermeister

11.	Berufung	 des	 Stadtwahlleiters	 und	 der	 Stellvertreterin	 des	
Stadtwahlleiters	für	die	Wahl	des	Bürgermeisters	der	Stadt	Arn-
stadt im Jahr 2018

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0656)
	 Einreicher:	Bürgermeister

12.	Einstufung	des	Amtes	der	Bürgermeisterin/des	Bürgermeisters/-
in Besoldungsgruppe B 2

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0657)
	 Einreicher:	Bürgermeister

13.	Festsetzung	 der	 Höhe	 der	 Dienstaufwandsentschädigung	 für	
die Bürgermeisterin/den Bürgermeister

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0666)
	 Einreicher:	Bürgermeister

14.	Abberufung	des	Werkleiters	des	Bäderbetriebes	der	Stadt	Arn-
stadt zum 31.12.2017

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0580)
	 Einreicher:	Bürgermeister

15.	Berufung	des	Werkleiters	für	den	Bäderbetrieb	der	Stadt	Arn-
stadt zum 01.01.2018

16.	Abberufung	 der	Werkleiterin	 des	 Baubetriebshofes	 der	 Stadt	
Arnstadt

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0659)
	 Einreicher:	Bürgermeister

17.	Qualität	der	Luft	in	der	Innenstadt	verbessern
	 (Beschlussantrag-Nr:	2017/0635)
	 Einreicher:	Fraktion	DIE	LINKE.

18. Arnstadt als Tourismusstandort
	 (Beschlussantrag-Nr:	2017/0651)
	 Einreicher:	Fraktion	DIE	LINKE.

19.	Erklärung	des	Stadtrates	 zur	Bildung	eines	 Inklusionsbeirates	
der Stadt Arnstadt

	 Einreicher:	Fraktion	DIE	LINKE.

20.	Untersuchung	 der	 bestehenden	 Strukturen	 und	Beziehungen	
zwischen	 den	 Unternehmen	 Bäder-	 und	 Beteiligungsverwal-
tung	Arnstadt	GmbH,	Bäderbetrieb	Arnstadt,	Stadtwerke	Arn-
stadt	GmbH,	Stadtwerke	Arnstadt	Netz	GmbH	und	der	Stadt	
Arnstadt

	 (Beschlussantrag-Nr:	2017/0676)
	 Einreicher:	Fraktion	der	CDU

21.	Einwohnerfragen/Einwohneranliegen
	 Gemäß	§	10	der	Geschäftsordnung	für	den	Stadtrat	der	Stadt	
Arnstadt	 sowie	 die	Ortsteilräte	 der	 Stadt	Arnstadt	 haben	 die	
Einwohnerinnen	und	Einwohner	gegen	16:00 Uhr die Gele-
genheit,	Fragen	zu	Angelegenheiten	der	Stadt	an	den	Stadtrat	
und	den	Bürgermeister	zu	stellen	bzw.	Anregungen	und	Vor-
schläge	zu	unterbreiten.

 
Nichtöffentlicher Teil:

22.	Genehmigung	der	Niederschrift	der	34.	Sitzung	des	Stadtrates	
der	Stadt	Arnstadt	vom	09.11.2017	-	nichtöffentlicher	Teil

	 (Beschlussvorlagen-Nr:	2017/0675)
	 Einreicher:	Bürgermeister

23.	Vergaben	nach	VOB

24.	Personalangelegenheit

Mit	freundlichen	Grüßen

Alexander Dill
Bürgermeister

Amtlicher Teil
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Beschlüsse der 34. Sitzung des Stadtrates  
am 09.11.2017
Beschluss-Nr. 2017/0644
Genehmigung der Niederschrift der 33. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Arnstadt vom 21.09.2017 - öffentlicher Teil
Die	Niederschrift	der	Sitzung	des	Stadtrates	vom	21.09.2017	(öf-
fentlicher	Teil)	wird	 gemäß	 §	 42	Abs.	 2	Thüringer	Kommunal-
ordnung	(ThürKO)	in	der	Fassung	der	Neubekanntmachung	vom	
28.01.2003	(GVBl.	2/2003,	S.	41)	genehmigt.

Beschluss-Nr. 2017/0632
Feststellung des Jahresabschlusses des Kulturbetriebes der 
Stadt Arnstadt zum 31.12.2016
Der	 Jahresabschluss	 des	Kulturbetriebes	 der	 Stadt	 Arnstadt	 zum	
31.12.2016	wird	auf	der	Grundlage	des	Berichtes	der	Wirtschafts-
prüfergesellschaft	Göken,	 Pollak	&	 Partner	Treuhandgesellschaft	
mbH	über	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	zum	31.12.2016	(Ab-
schlussprüfung)	festgestellt.
Der	 Jahresgewinn	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	 2016	 in	 Höhe	 von	
26.668,77	€	 ist	 in	 voller	Höhe	 zur	Tilgung	des	Verlustvortrages	
verwendet.
Der	Werkleitung	wird	für	das	Wirtschaftsjahr	01.01.	bis	31.12.2016	
Entlastung	erteilt.

Ortsübliche Bekanntmachung
1.	 Der	 Stadtrat	 der	 Stadt	 Arnstadt	 hat	 mit	 Beschluss-Nr.	
2017/0632	vom	09.11.2017	den	Jahresabschluss	des	Kulturbe-
triebes der Stadt Arnstadt zum 31.12.2016 auf der Grundlage 
des	Berichtes	der	Wirtschaftsprüfergesellschaft	Göken,	Pollak	
&	 Partner	 Treuhandgesellschaft	 mbH	 über	 die	 Prüfung	 des	
Jahresabschlusses	zum	31.12.2016	(Abschlussprüfung)	 festge-
stellt.

2.		Der	 Jahresgewinn	 für	das	Wirtschaftsjahr	2016	 in	Höhe	von	
26.668,77	€	ist	in	voller	Höhe	zur	Tilgung	des	Verlustvortrages	
verwendet.

3.		Der	 Werkleitung	 wird	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	 01.01.	 bis	
31.12.2016	Entlastung	erteilt.

Der	uneingeschränkte	Bestätigungsvermerk	der	zur	Abschlussprü-
fung	bestellten	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Göken,	Pollak	und	
Partner	 Treuhandgesellschaft	 mbH,	 Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft/Steuerberatungsgesellschaft	lautet:

„Bestätigungsvermerk
Wir	haben	den	Jahresabschtuss	–	bestehend	aus	Bilanz,	Gewinn-	
und	 Verlustrechnung	 sowie	 Anhang	 -	 unter	 Einbeziehung	 der	
Buchführung	und	den	Lagebericht	des	Kulturbetriebes	der	Stadt	
Arnstadt,	 Arnstadt,	 für	 das	Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	 31.	
Dezember	 2016	 geprüft.	Die	 Buchführung	 und	 die	 Aufstellung	
von	Jahresabschluss	und	Lagebericht	nach	den	deutschen	handels-
rechtlichen	Vorschriften	 und	 den	 ergänzenden	 landesrechtlichen	
Vorschriften	sowie	den	Bestimmungen	der	Satzung	 liegen	 in	der	
Verantwortung	der	Werkleitung	des	Eigenbetriebes.	Unsere	Aufga-
be	ist	es,	auf	der	Grundlage	der	von	uns	durchgeführten	Prüfung	
eine	Beurteilung	über	den	Jahresabschluss	unter	Einbeziehung	der	
Buchführung	und	über	den	Lagebericht	abzugeben.
Wir	haben	unsere	Jahresabschlussprüfung	nach	§	317	HGB	und	
§	85	ThürKO	unter	Beachtung	der	vom	lnstitut	der	Wirtschafts-
prüfer	 (lDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmä-
ßiger	 Abschlussprüfung	 vorgenommen.	 Danach	 ist	 die	 Prüfung	
so	 zu	planen	und	durchzuführen,	dass	Unrichtigkeiten	und	Ver-
stöße,	die	sich	auf	die	Darstellung	des	durch	den	Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	
und	 durch	 den	Lagebericht	 vermittelten	Bildes	 der	Vermögens-,	
Finanz-	und	Ertragslage	wesentlich	auswirken,	mit	hinreichender	
Sicherheit	erkannt	werden.
Bei	 der	 Festlegung	 der	 Prüfungshandlungen	 werden	 die	 Kennt-
nisse	über	die	Geschäftstätigkeit	und	über	das	wirtschaftliche	und	
rechtliche	Umfeld	des	Eigenbetriebes	sowie	die	Enruartungen	über	
mögliche	Fehler	berücksichtigt.	 lm	Rahmen	der	Prüfung	werden	

die	Wirksamkeit	 des	 rechnungslegungsbezogenen	 internen	Kon-
trollsystems	 sowie	Nachweise	 für	 die	 Angaben	 in	 Buchführung,	
Jahresabschluss	 und	 Lagebericht	 überwiegend	 auf	 der	 Basis	 von	
Stichproben	 beurteilt.	 Die	 Prüfung	 umfasst	 die	 Beurteilung	 der	
angewandten	Bilanzierungsgrundsätze	und	der	wesentlichen	Ein-
schätzungen	der	Werkleitung	des	Eigenbetriebes	 sowie	die	Wür-
digung	der	Gesamtdarstellung	des	 Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichtes.	Wir	 sind	 der	 Auffassung,	 dass	 unsere	 Prüfung	 eine	
hinreichend	sichere	Grundlage	für	unsere	Beurteilung	bildet.

Unsere	Prüfung	hat	zu	keinen	Einwendungen	geführt.

Nach	unserer	Überzeugung	aufgrund	der	bei	der	Prüfung	gewon-
nenen	Erkenntnisse	entspricht	der	Jahresabschluss	den	gesetzlichen	
Vorschriften	und	den	Bestimmungen	der	Betriebssatzung	und	ver-
mittelt	unter	Beachtung	der	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buch-
führung	 ein	den	 tatsächlichen	Verhältnissen	 entsprechendes	Bild	
der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	des	Eigenbetriebes.	Der	
Lagebericht	steht	in	Einklang	mit	dem	Jahresabschluss,	entspricht	
den	gesetzlichen	Vorschriften,	vermittelt	 insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	des	Eigenbetriebes	und	stellt	die	Chancen	
und	Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	dar.
Ohne	diese	Beurteilung	einzuschränken	weisen	wir	auf	die	Ausfüh-
rungen	der	gesetzlichen	Vertreter	im	Lagebericht	hin.	Dort	wird	im	
Abschnitt	 4	 ausgeführt,	 dass	 der	 Fortbestand	 des	 Eigenbetriebes	
weiterhin	von	Zuschüssen	der	Stadt	Arnstadt	abhängig	ist.“
Den	vorstehenden	Bericht	erstatten	wir	in	Übereinstimmung	mit	
den	gese2lichen	Vorschriften	und	den	Grundsätzen	ordnungsmä-
ßiger	Berichterstattung	beiAbschlussprüfungen	(lDW	PS	450).

Chemnitz, 18. September 2017

 Göken, Pollak und Partner
 Treuhandgesellschaft mbH

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
 Steuerberatungsgesellschaft

  Mertens  Held
  Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer“

4.		Der	Jahresabschluss	und	der	Lagebericht	des	Kulturbetrie-
bes der Stadt Arnstadt zum 31.12.2016 liegen in der Zeit 
vom	04.12.2017	bis	einschließlich	11.12.2017	im	Rathaus,	
Zimmer	2.05	(Bürger-	und	Stadtratsbüro),	Markt	1,	99310	
Arnstadt	während	der	üblichen	Sprechzeiten	zur	Einsichtnah-
me aus.

Beschluss-Nr. 2017/0631
Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2017 des Kul-
turbetriebes der Stadt Arnstadt
Der	Stadtrat	der	Stadt	bestellt	die	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
Göken,	Pollak	&	Partner	Treuhandgesellschaft	mbH,	Beyerstraße	
25,	09113	Chemnitz	zum	Abschlussprüfer	für	den	Jahresabschluss	
des	Wirtschaftsjahres	2017	des	Kulturbetriebes	der	Stadt	Arnstadt.

Beschluss-Nr. 2017/0649
Änderung des Wirtschaftsplanes des Bäderbetriebes der Stadt 
Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund	des	§	7	Abs.	3	Ziffer	5	der	Betriebssatzung	des	Bäderbe-
triebes der Stadt Arnstadt hat der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 
09.11.2017	folgende	Feststellung	getroffen:

Der	Wirtschaftsplan	2017	des	Bäderbetriebes	der	Stadt	Arnstadt	
für	das	Jahr	2017	wird	wie	folgt	geändert:

im	Vermögensplan		 in	den	Einnahmen	auf		 300.000,00	€
 in den Ausgaben auf  300.000,00 €

Die	im	Vermögensplan	vorgesehenen	Mittel	in	Höhe	von	300	T€	
werden	für	notwendige	Ersatzinvestitionen	von	Hauptkomponen-
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Beschluss-Nr. 2017/0645
Genehmigung der Niederschrift der 33. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Arnstadt vom 21.09.2017 - nichtöffentlicher Teil
Die	Niederschrift	 der	 Sitzung	 des	 Stadtrates	 der	 Stadt	 Arnstadt	
vom	21.09.2017	(nichtöffentlicher	Teil)	wird	gemäß	§	42	Abs.	2	
Thüringer	Kommunalordnung	(ThürKO)	in	der	Fassung	der	Neu-
bekanntmachung	vom	28.01.2003	(GVBl.	2/2003,	S.	41)	geneh-
migt.

Beschluss-Nr. 2017/0626
Zustimmung zur Änderung des bestehenden Erbbaurechtsver-
trages sowie Zustimmung zum Verkauf der Grundstücke in der 
Gemarkung Arnstadt, Flur 44, Flurstücke 484/19 und 484/20
Der	Stadtrat	der	Stadt	Arnstadt	stimmt	einer	Änderung	des	Erb-
baurechtsvertrages	 vom	 17.	 Januar	 2001,	 UR-Nr.	 16/2001	 des	
Notars	Dr.	Reinhard	Bitting	in	Arnstadt	zu	und	beschließt	unter	
Aufhebung	des	oben	genannten	Erbbaurechts	den	Verkauf	der	bis-
herigen	 Erbbaurechts-Grundstücke	 in	 der	Gemarkung	 Arnstadt,	
Flur	 44,	 Flurstücke	 484/19	und	484/20	mit	 einer	Gesamtgröße	
von 558 m2.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Beschluss-Nr. 2017/0627
Verkauf des stadteigenen Grundstückes in der Gemarkung 
Arnstadt, Flur 1, Flurstück 2501/136 (Holzmarkt 20) im Er-
gebnis einer öffentlichen Ausschreibung
Der	Stadtrat	der	Stadt	Arnstadt	beschließt,	das	Grundstück	in	der	
Gemarkung	Arnstadt,	Flur	1,	Flurstück	2501/136	mit	einer	Größe	
von 876 m2	 auf	der	Basis	 einer	öffentlichen	Ausschreibung	 zum	
Zwecke	der	Nutzung	als	Wohn-	und	Geschäftsgrundstück	zu	ver-
kaufen.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Beschluss-Nr. 2017/0628
Zustimmung zum Verkauf des Grundstückes in der Gemar-
kung Arnstadt, Flur 62, Flurstück 887/5, 624 m2

Der	Stadtrat	der	Stadt	Arnstadt	beschließt	den	Verkauf	des	Grund-
stückes	in	der	Gemarkung	Arnstadt,	Flur	62,	Flurstück	887/5	mit	
einer	Gesamtgröße	von	624	m2.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Beschluss-Nr. 2017/0633
Zustimmung zum Verkauf des Grundstückes in der Gemar-
kung Arnstadt, Flur 46, Flurstück 504/14, 251 m2

Der	Stadtrat	der	Stadt	Arnstadt	beschließt	den	Verkauf	des	Grund-
stückes	in	der	Gemarkung	Arnstadt,	Flur	46,	Flurstück	504/14	mit	
einer	Gesamtgröße	von	251	m2.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Alexander Dill
Bürgermeister

Beschlüsse der 45. Sitzung des Bau-, Vergabe- 
und Umweltausschusses am 10.10.2017
Beschluss-Nr. 2017/0624
Neues Palais in Arnstadt Schloßplatz 1
Konstruktive Instandsetzung Nordflügel
Maurer- und Betonarbeiten 1. Nachtrag
Der	Bau-,	Vergabe-	und	Umweltausschuss	der	Stadt	Arnstadt	be-
schließt,	den	1.	Nachtrag	zum	Auftrag	Maurer-	und	Betonarbeiten	
der	Firma	Bennert	GmbH,	Meckfelder	Str.	2	in	99102	Klettbach	
im	Rahmen	der	 konstruktiven	Sicherung	des	Nordflügels	Neues	
Palais	Arnstadt,	Schloßplatz	1	zu	beauftragen.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

ten	 der	 Lüftungsanlage	 für	 die	 Bereiche	 Sauna,	Umkleiden	 und	
Foyer	 im	Arnstädter	 Sport-	 und	 Freizeitbad	 verwendet	 (270	T€	
inkl.	 Planung	 und	Umsetzung).	Weiterhin	 für	 die	 notwendigen	
brandschutztechnischen	 Investitionen	 in	 den	 Keller	 des	 Altbaus	
(30	T€	inkl.	Planung	und	Umsetzung).

Beschluss-Nr. 2017/0650
Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt für das 
Wirtschaftsjahr 2018
Aufgrund	des	§	7	Abs.	3	Ziffer	5	der	Betriebssatzung	des	Bäderbe-
triebes der Stadt Arnstadt hat der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 
09.11.2017	folgende	Feststellung	getroffen:

1.		Der	Wirtschaftsplan	des	Bäderbetriebes	der	Stadt	Arnstadt	für	
das	Jahr	2018	wird

im	Erfolgsplan		 in	den	Erträgen	auf		 	271.355,00	€
		 in	den	Aufwendungen		 	258.305,00	€
	im	Vermögensplan		 in	den	Einnahmen	auf		 	200.000,00	€
  in den Ausgaben auf   200.000,00 €
 festgesetzt.

2.		Der	Gesamtbetrag	der	Kredite	im	Vermögensplan	wird	auf	
0,00 € festgesetzt.

3.		Der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	wird	
auf 0,00 € festgesetzt.

4.		Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	zur	rechtzeitigen	
Leistung	von	Ausgaben	nach	dem	Wirtschaftsplan	wird	auf	
30.000,00 € festgesetzt.

5.		Der	Stellenplan	entfällt.

Beschluss-Nr. 2017/0610
Abschluss eines Vertrages über den Betrieb und die Erstattung 
der Betriebskosten der katholischen Kindertageseinrichtung 
„St. Elisabeth“ Arnstadt in Trägerschaft der „St. Martin“ ka-
tholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Erfurt gGmbH
Der	Stadtrat	der	Stadt	Arnstadt	beschließt	den	als	Anlage	beige-
fügten	Vertrag	über	den	Betrieb	und	die	Erstattung	der	Betriebs-
kosten	der	katholischen	Kindertageseinrichtung	„St.	Elisabeth“	in	
Arnstadt	in	Trägerschaft	der	„St.	Martin“	Katholische	Kindertages-
einrichtungen	im	Bistum	Erfurt	gGmbH.

Auslegungshinweis:
Der	Vertrag	über	den	Betrieb	und	die	Erstattung	der	Betriebskos-
ten	 der	 katholischen	 Kindertageseinrichtung	 „St.	 Elisabeth“	 in	
Arnstadt	 in	Trägerschaft	 der	 „St.	Martin“	Katholische	Kinderta-
geseinrichtungen	im	Bistum	Erfurt	gGmbH	kann	während	der	all-
gemeinen	Servicezeiten	der	Stadtverwaltung	Arnstadt	im	Rathaus	
II,	Am	Plan	2,	Zimmer	2.06,	99310	Arnstadt,	eingesehen	werden.

Beschluss-Nr. 2017/0618
Erhalt der Regionalbus Arnstadt GmbH
Der	Bürgermeister	der	Stadt	Arnstadt	wird	gebeten,	sich	aufgrund	
der	hohen	Bedeutung	für	den	öffentlichen	Nahverkehr	der	Stadt	
Arnstadt	und	den	nördlichen	Ilm-Kreis	zeitnah	bei	der	Landrätin	
des	 Ilm-Kreises	 für	den	Erhalt	der	Regionalbus	Arnstadt	GmbH	
in	den	jetzigen,	existierenden	Strukturen	einzusetzen.	Der	Stadtrat	
bittet	den	Bürgermeister	die	Landrätin	des	 Ilm-Kreises	aufzufor-
dern,	eine	„allgemeinen	Vorschrift	entsprechend	Art.3	Abs.2	VO	
1370“	für	die	Beantragung	eines	„Eigenwirtschaftlichen	Antrages“	
als	Genehmigungsbehörde	zur	Wiedererlangung	der	Linienkonzes-
sion	ab	2019	und	zum	Erhalt	der	Unternehmensstruktur	des	RBA	
GmbH	zu	erlassen.	Damit	kann	nach	Auffassung	des	Stadtrates	der	
Stadt	Arnstadt	und	der	einreichenden	Fraktionen	die	Existenz	der	
seit	18	Jahren	existierenden	Regionalbus	Arnstadt	GmbH	gesichert	
werden.



Amtsblatt der Stadt Arnstadt Seite 6  Nr. 10/2017 | vom 02.12.2017

Da	der	Winter	sicher	schon	bald	Einzug	hält,	möchte	die	Stadt-
verwaltung	Arnstadt	 die	 Einwohnerinnen	 und	Einwohner	 sowie	
Anlieger	über	die	Räum-	und	Streupflicht	informieren:

Die	winterliche	Räum-	und	Streupflicht	ist	eine	gesetzliche	Pflicht-
aufgabe.	 Die	 Winterreinigung	 (Räum-	 und	 Streupflicht)	 der	
Gehwege	 ist	 laut	Winterdienstsatzung	der	Stadt	Arnstadt	auf	die	
Grundstückseigentümer	und	Besitzer	übertragen	worden.
Grundsätzlich	 gilt,	 dass	Gehwege	werktags	 in	der	Zeit	 von	6.00	
Uhr	bis	20.00	Uhr	und	an	Sonn-	und	Feiertagen	von	7.00	Uhr	
bis	 20.00	 Uhr	 nach	 jedem	 Schneefall	 geräumt	 werden	 müssen.	
Die	Pflicht	zur	Schneeberäumung	erstreckt	sich	auf	die	Länge	der	
Grundstücksfront	und	ist	so	vorzunehmen,	dass	sich	Fußgänger-
verkehr	ungehindert	begegnen	kann.	In	Fußgängerzonen	und	ver-
kehrsberuhigten	Bereichen,	 in	 denen	 keine	Gehwege	 vorhanden	
sind,	gilt	als	Gehweg	ein	Streifen	von	1,50	m	Breite	entlang	der	
Grundstücksgrenze,	 welchen	 es	 zu	 beräumen	 gilt.	 Es	 ist	 zu	 be-
achten,	 dass	 in	 Straßen,	 in	denen	nur	 auf	 einer	 Straßenseite	 ein	
Gehweg	 vorhanden	 ist,	 auch	 die	 Grundstückseigentümer	 und	
Besitzer	 auf	 der	 dem	 Gehweg	 gegenüberliegenden	 Straßenseite	
winterdienstpflichtig	sind.	Bei	Grundstücken,	die	durch	mehrere	
Straßen	erschlossen	sind,	erstreckt	sich	die	Winterdienstpflicht	auf	
Gehwegen	auf	jede	dieser	Straßen.	Der	abgeschobene	Schnee	sollte	
so	 abgelagert	werden,	 dass	 der	Verkehr	 nicht	 behindert	 und	der	
Abfluss	über	die	Straßeneinläufe	nicht	beeinträchtigt	wird.	Es	wird	
ausdrücklich	darum	gebeten,	die	Schneemassen	nicht	auf	die	Fahr-
bahnen	zu	schieben.	Dies	beeinträchtigt	den	Straßenverkehr	und	
führt zu Gefahrensituationen.
Bei	Glätte	besteht	für	die	Gehwege	eine	Streupflicht.	Gestreut	wer-
den	darf	mit	abstumpfenden	Materialien	wie	Sand,	Granulat	oder	
Splitt.	Das	Streuen	von	Asche	ist	grundsätzlich	verboten.	Salz	ist	
nur	in	Ausnahmefällen	zulässig,	wenn	mit	abstumpfenden	Mitteln	
keine	ausreichende	Wirkung	zu	erzielen	ist.	Das	kann	bei	Eisregen	
an	 besonders	 gefährlichen	 Stellen	 auf	 Gehwegen	 (Treppen	 oder	
Rampen	mit	 starkem	Gefälle)	 notwendig	 sein.	Der	Umwelt	 zu-
liebe	sollte	der	Einsatz	von	Salz	wirklich	nur	auf	die	dringendsten	
Fälle	 beschränkt	 werden.	Die	 Streustoffe	müssen	 durch	 die	 An-
lieger	 selbst	 besorgt	werden.	Die	 Streucontainer	 an	 den	 Straßen	
sind	 ausschließlich	 für	 die	Nutzung	 in	Notfällen	 zur	 Selbsthilfe	
vorgesehen.	Sollten	die	Anlieger	ihrer	Streu-	und	Räumpflicht	auf	
den	Gehwegen	nicht	ordnungsgemäß	nachkommen,	haften	sie	für	
dadurch	entstandene	Unfälle	hinsichtlich	eintretender	Schadenser-
satzansprüche	der	Verunfallten.

Die	Durchführung	des	Winterdienstes	auf	Fahrbahnen	innerhalb	
der	geschlossenen	Ortslage	von	Arnstadt	und	den	Ortsteilen	von	
Arnstadt	erfolgt	im	Auftrag	der	Stadt	sowohl	durch	den	städtischen	
Baubetriebshof,	den	Forsthof	Siegelbach	(für	die	Ortsteile	Siegel-
bach,	Espenfeld,	Dosdorf )	als	auch	durch	die	Thüringer	Straßen-
wartungs-	und	Instandhaltungsgesellschaft	(auf	den	Ortsdurchfahr-
ten/Landesstraßen).	 Dabei	 ist	 die	 winterdienstliche	 Behandlung	
von	Fahrbahnen,	Gehwegen	ohne	Anlieger,	Fußgängerüberwegen,	
Brücken,	Tunneln	und	öffentlichen	Plätzen	abgesichert.	Der	Win-
terdienst	 auf	 den	 Straßen	 wird	 nach	 verschiedenen	 Dringlich-
keitsstufen	 abgewickelt.	Alle	 gefährlichen	und	 verkehrswichtigen	
Abschnitte	 auf	 Haupt-	 und	 Durchgangsstraßen,	 Verbindungs-
straßen,	 Straßen	 des	 öffentlichen	 Personennahverkehrs	 und	 Zu-
fahrtsstraßen	zu	öffentlichen	Einrichtungen	gehören	der	höchsten	
Dringlichkeitsstufe	 an.	Sind	diese	Abschnitte	wieder	begeh-	und	
befahrbar,	werden	die	Wohn-	und	Anliegerstraßen	beräumt.	Der	
Winterdienst	im	Auftrag	der	Stadt	kann	nur	im	Rahmen	der	eige-
nen	Leistungsfähigkeit	durchgeführt	werden.	Bitte	haben	Sie	Ver-
ständis,	dass	die	städtischen	Mitarbeiter	nicht	zur	gleichen	Zeit	im	
gesamten	Stadtgebiet	tätig	werden	können.	Für	die	Stadt	Arnstadt	
gelten	die	gleichen	zeitlichen	Begrenzungen	für	den	Winterdienst	
wie	auch	für	Anlieger.	Deshalb	sollten	sich	Verkehrsteilnehmer	bei	
Einschränkungen	im	Winterdienst	infolge	starken	Schneefalls	auf	
die	erschwerten	Verhältnisse	entsprechend	einstellen.

Beschluss-Nr. 2017/0625
Vergabe nach VOB
Neues Palais in Arnstadt Schloßplatz 1
Konstruktive Sicherung Nordflügel
Zimmererarbeiten
4. Nachtrag
Der	 Bau-,	 Vergabe-	 und	 Umweltausschuss	 der	 Stadt	 Arnstadt	
beschließt,	 den	 4.	Nachtrag	 zum	Auftrag	 Zimmererarbeiten	 der	
Firma	Bennert	GmbH,	Meckfelder	Str.	2	in	99102	Klettbach	im	
Rahmen	der	Konstruktiven	Sicherung	des	Nordflügels	Neues	Pa-
lais	Arnstadt,	Schloßplatz	1	zu	beauftragen.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Beschlüsse der 46. Sitzung des Bau-, Vergabe- und 
Umweltausschusses am 24.10.2017
Beschluss-Nr. 2017/0637
Vergabe nach VOB
Baumersatzpflanzungen Herbst 2017 im Stadtgebiet von Arn-
stadt
- Baumpflanzarbeiten -
Der	Bau-,	Vergabe-	und	Umweltausschuss	der	Stadt	Arnstadt	be-
schließt,	den	Zuschlag	für	die	Baumpflanzarbeiten	im	Rahmen	der	
Baumersatzpflanzungen im Herbst 2017 im Stadtgebiet von Arn-
stadt,	Verg.-	Nr.	45/17,	an	die	Zi-Wo	Garten-	und	Landschaftsbau	
GmbH,	Johannesflurweg	5	in	99085	Erfurt	zu	erteilen.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Beschluss-Nr. 2017/0646
Vergabe nach VOB
Wollmarktsteich in Arnstadt - Sanierung Zu- und Ablauf
- Tiefbauarbeiten -
Der	Bau-,	Vergabe-	und	Umweltausschuss	der	Stadt	Arnstadt	be-
schließt,	den	Zuschlag	für	die	Tiefbauarbeiten	im	Rahmen	der	Sa-
nierung	des	Zu-	und	Ablaufes	des	Wollmarktsteiches	in	Arnstadt,	
Verg.-	Nr.	44/17,	an	die	TS	-	Bau	Tief-	und	Straßenbau	GmbH,	
Behringer	Schenke	2	in	99326	Ilmtal/	OT	Behringen	zu	erteilen.

(aus datenschutzrechtlichen Gründen gekürzter Beschlusstext)

Alexander Dill
Bürgermeister

Beschlüsse des Ortsteilrates Rudisleben  
vom 16.10.2017
Der	Ortsteilrat	hat	folgende	Beschlüsse	über	die	Vergabe	der	För-
dermittel gefasst:

Förderverein	der	Kindertagesstätte	„Zauberland“
•	 für	den	Bau	einer	Fußballecke		 	1.000,00	€
•	 Kirmesverein	für	die	Durchführung
	 des	Krippenspiels		 400,00	€
•	 Feuerwehrverein	für	die	Kinder-	und	Jugendarbeit		 400,00	€

Alexander Dill  Joachim Lindner
Bürgermeister  Ortsteilbürgermeister

Informationen zur Räum- und Streupflicht  
im Winter

Des einen Freud ist des anderen Leid

Angesichts	der	für	diese	Jahreszeit	recht	milden	Temperaturen	in	
den	vergangen	Wochen	scheint	der	Winter	noch	in	weiter	Ferne.	
Und	 doch	 vermag	 er	 es,	 uns	 alljährlich	 sowohl	 im	 positiven	 als	
auch	im	negativen	Sinne	zu	überraschen	und	kann	allerlei	Unan-
nehmlichkeiten	auf	Gehwegen	und	Fahrbahnen	mit	sich	bringen.
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Nach	dem	großen	Erfolg	der	 Jubiläumsausgabe	 im	Januar	2017,	
welche	 sowohl	mit	einem	Aussteller-	als	auch	einem	Besucherre-
kord	endete,	trafen	sich	seit	September	d.	J.	mehrfach	Unterneh-
mensvertreter mit den Organisatoren der Berufsinformationsmesse 
-	der	Initiative	Erfurter	Kreuz	e.V.	(IEK),	dem	Staatlichen	Berufs-
schulzentrum	(SBSZ)	Arnstadt-Ilmenau	und	der	Wirtschaftsförde-
rung	der	Stadt	Arnstadt	-	zu	Vorbereitung	in	Arnstadt.

Hauptzielgruppe der Berufsinformationsmesse, die unter der 
Schirmherrschaft	von	Landrätin	Petra	Enders	 steht,	 sind	Schüler	
ab	Klassenstufe	7,	sowie	deren	Eltern	und	Lehrer.

Das	 Industriegebiet	 „Erfurter	 Kreuz“	 ist	 das	 größte	 Industriege-
biet	Thüringens.	Die	IEK	als	einer	der	Organisatoren	der	Messe	
ist	ein	Zusammenschluss	von	zwischenzeitlich	100	Unternehmen,	
die	sich	am	und	um	das	Industriegebiet	Erfurter	Kreuz	angesiedelt	
haben.	Dabei	 repräsentiert	 die	 IEK	 ca.	 13.100	Beschäftigte	 und	
600 Auszubildende.

Welche	Ausbildungsmöglichkeiten	es	an	diesem	Standort	gibt,	da-
rüber	kann	man	sich	am	Samstag,	dem	27.	Januar	2018,	von	9	bis	
13	Uhr,	auf	der	Berufsinformationsmesse	„Ausbildung	am	Erfurter	
Kreuz“	informieren.	Aktuell	haben	bereits	47	Unternehmen	bzw.	
Einrichtungen	einen	Standplatz	gebucht.	Weitere	6	Aussteller	wie	
z.	B.	die	Agentur	für	Arbeit	oder	die	Industrie-	und	Handelskam-
mer	werden	ebenfalls	vor	Ort	sein	und	ergänzende	Informationen	
zur	Thematik	„Beruf	und	Zukunft“	vermitteln.

Erstmals	werden	dabei	sein,

•	 die	BÖSLEBENER	(Agrargenossenschaft	Bösleben	eG),
•	 GAW	Institut	für	berufliche	Bildung	gGmbH	Ilmenau,
•	 Gobi	GmbH	Private	Medizinische	Berufsfachschule,
•	 Prodinger	OHG,
•	 R	&	S	Group	und	die
•	 Stadtwerke	Erfurt	Gruppe	-	SWE	Service	GmbH.

Dadurch	 erweitert	 sich	 auch	das	Spektrum	der	 vorgestellten	Be-
rufsbilder	und	Studiengänge	noch	einmal	deutlich.

Die	 Vielfalt	 an	 Informationen	 und	 zusätzlichen	 Angeboten	 ist	
immens,	denn	an	diesem	Tage	werden	ca.	70	verschiedene	Berufe	
und	BA-Studiengängen	vorgestellt,	die	man	in	der	Region	erlernen	
kann.

Vorgestellt	 werden	 Berufsbilder	 und	 BA-Studiengänge	 ganz	 ver-
schiedener	 Branchen,	 darunter	 Luftfahrttechnik,	Maschinenbau,	
Automobilindustrie,	 Logistik,	 Chemische	 Industrie,	 Glas-	 und	
Kristallveredelung,	 Finanzdienstleistung,	 Inneneinrichtung	 und	
weitere.	 Neben	 der	 Vorstellung	 der	 Berufsbilder	 steht	 auch	 das	
Thema	der	zielgerichteten	Bewerbungen	 im	Mittelpunkt.	Mitar-
beiter	aus	den	Personalabteilungen	der	Unternehmen	informieren	
über	 Anforderungen	 an	 Bewerber	 und	 geben	 Tipps	 zu	 Bewer-
bungsmappen,	Bewerbungsgesprächen	sowie	Einblicke	in	Testver-
fahren	für	Eignungsprüfungen.

Weiterhin	werden	 erfahrene	Fachkräfte	und	 auch	Auszubildende	
der	Unternehmen	über	 ihre	 eigenen	Erfahrungen	berichten	und	
somit	 Informationen	 aus	 erster	 Hand	 anbieten.	 Einen	 weiteren	
Einblick	in	die	Berufsfelder	ermöglichen	auch	praktische	Anwen-
dungen,	indem	einige	Firmen	berufstypische	Tätigkeiten,	moderne	
Technik	oder	Produkte	und	Dienstleistungen	vorstellen.	Vor	Ort	
stehen	Berufsberater	 der	Agentur	 für	Arbeit	Arnstadt	 zur	Verfü-
gung,	um	ebenfalls	Fragen	zur	Berufswahl,	zu	finanzieller	Förde-
rung,	zu	Bewerbungen	und	Auswahltests	zu	beantworten.

Rechtzeitig	vor	Beginn	wird,	wie	im	vergangenen	Jahr,	ein	Online-
Messenavigator	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	 Angaben	 zu	 Berufen	
und	ausbildende	Unternehmen	anbieten.

Nähere	Informationen	zu	den	Regelungen	der	Räum-	und	Streu-
pflicht	 finden	 Sie	 in	 der	 städtischen	 Winterdienstsatzung.	 Die	
gültige	 Fassung	 kann	 unter	www.arnstadt.de/Stadt&Verwaltung/
Satzungen&Bekanntmachungen	eingesehen	werden.
Wir	bedanken	uns	für	Ihre	Unterstützung	und	mit	ein	wenig	Ver-
ständnis	 und	 gegenseitiger	 Rücksichtnahme	 kommen	 wir	 sicher	
gemeinsam	gut	durch	den	Winter.

Ende Amtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil

Samstagsöffnungszeiten der Abteilung  
Pass- und Meldewesen/Statistik
Die	Samstagsöffnungszeiten	der	Abteilung	Pass-	und	Meldewesen/	
Statistik	 für	 das	 Jahr	 2018	 sind	 in	 der	Regel	 am	2.	 Samstag	 im	
Monat	am:

20. Januar 2018 
10.	Februar	2018
10.	März	2018
14.	April	2018
05.	Mai	2018
09. Juni 2018
14.	Juli	2018
11. August 2018
08. September 2018
13.	Oktober	2018
10. November 2018
08. Dezember 2018

Ferienspiele im Setze-Club 
für 6 - 12jährige Schulkinder

täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr

Wann Was Wieviel?
Dienstag,	02.01.18	 Spiel,	Spaß,	Abenteuer	 5,00	€
Mittwoch,	03.01.18	 Kinder	im	Museum	 5,00	€
Donnerstag,	04.01.18	 Wir	gestalten	ein
	 indianisches	Kultobjekt	 5,00	€
Freitag,	05.01.18	 Ausflug	ins	Arnstädter
	 Sport-	und	Freizeitbad	 5,00	€
Kurzfristige Änderungen vorbehalten!
Bei	 sämtlichen	Ausflügen	 ist	die	Teilnehmerzahl	begrenzt	 -	 bitte	
rechtzeitig	anmelden!

Kontakt:
Kinder-	und	Jugendtreff
Auf der Setze 16
99310 Arnstadt
Tel.: 03628 603380
Mail:	jugendpflege.arnstadt@gmx.de

Berufe mit Zukunft -  
11. Berufsinformationsmesse am Erfurter 
Kreuz am 27. Januar 2018
Arnstadt – November 2017
Die	Berufsinformationsmesse	am	Erfurter	Kreuz	findet	inzwischen	
traditionell	 im	 Januar	 jeden	 Jahres	 statt.	Die	Vorbereitungen	 für	
eine	erfolgreiche	11.	Ausgabe	sind	gegenwärtig	in	vollem	Gange.
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Die	 Schrippenfee	 und	 der	 Zauberer	 von	Oz	 waren	 auch	 schon	
im	Museum.	Frau	Holle	wird	dieses	Jahr	die	Betten	ausschütteln.	
Schlumpersack	 und	 fleißiges	 Lieschen	 werden	 ihr	 dabei	 helfen.	
Sie	ahnen	es	schon,	Frau	Holle	wurde	umgeschrieben,	neu	inter-
pretiert	und	ein	wenig	verjüngt.	Ein	bisschen	witzig,	ein	bisschen	
frech	und	immer	mit	Bezug	zur	heutigen	Erlebniswelt,	so	wurde	
das	neue	Stück	des	„Theater	im	Museum“	gestaltet.
Karten	 sind	 nur	 über	 Vorverkauf	 im	 Museumsshop	 erhältlich	
(Erw:	9	€,	Kinder	5,50	€).
Alle	Aufführungstermine,	 freitags	 und	 samstags	 in	 der	Vorweih-
nachtszeit,	finden	Sie	unter:	www.arnstadt.de

Traditionelles Weihnachtskonzert des Staatlichen Gymnasiums 
Melissantes Arnstadt
am	06.12.2017,	19:00	Uhr	in	der	Bachkirche	in	Arnstadt

Jazzmeile Thüringen: Weihnachtsjazz mit „Nômade“am 
09.12.2017,	19:00	Uhr	 im	Prinzenhofkeller,	An	der	Liebfrauen-
kirche	2	in	Arnstadt
Der	brasilianische	Gitarrist	Igor	Seiji	und	die	französische	Sängerin	
Nora	 Benamara	 haben	 sich	 2016	 in	Weimar	 kennengelernt,	wo	
sie	beide	Jazz	an	der	Hochschule	für	Musik	Franz	Liszt	studieren.	
Zusammen	haben	 sie	 das	Duo	 „Nômade“	 gegründet	 und	 lassen	
ihre	unterschiedlichen	kulturellen	und	musikalischen	Hintergrün-
de	aufeinander	treffen.	Das	Ergebnis	ist	ein	farbenfrohes	Spiel	und	
eine	 spannende	 Mischung	 aus	 Jazz,	 freier	 Improvisation,	 Bossa	
Nova	und	französischem	Chanson.	Die	beiden	Künstler	haben	be-
reits	am	18.	Mai	diesen	Jahres	das	Publikum	begeistert,	als	sie	im	
Rahmen	der	Ausstellung	„Jazz	in	der	City“	im	Arnstädter	Rathaus	
ein	Konzert	gaben.
Eintritt:	10	€,	ermäßigt:	5	€
Kartenreservierungen	unter	www.ig-jazz-arnstadt.de
Für	das	leibliche	Wohl	wird	wieder	bestens	gesorgt	sein.

Musica Punct Fuenf VIII: „Jauchzet, frohlocket“ - Weihnachts-
konzert des Bachchor Arnstadt
am	16.12.2017,	19:00	Uhr	in	der	Bachkirche	Arnstadt
Eintritt:	18	Euro	/	ermäßigt	13	Euro
Leitung:	Jörg	Reddin
weitere	Informationen	unter	www.kirche-arnstadt.de

Weihnachtszauber - die große Weihnachtsshow
am	16.12.2017,	19:30	Uhr	im	Theater	Arnstadt
Hier	steppt	der	Weihnachtsmann	und	singen	die	Engel!
Entfliehen	Sie	dem	Weihnachtsstress	 für	 zwei	Stunden	und	erle-
ben	Sie	die	Magie	von	Weihnachten.	In	der	großen	Show	„Weih-
nachtszauber“	hören	Sie	die	schönsten	Lieder	zum	Fest	und	klei-
ne	Geschichten	rund	um	den	Weihnachtsmann.	Mal	heiter,	mal	
besinnlich.	Kommen	Sie	mit	der	 ganzen	Familie	und	 fühlen	Sie	
zusammen	endlich	mal	wieder	den	„Geist	der	Weihnacht“.	Auch	
bestens	geeignet	für	Firmen	und	Vereine	um	die	Weihnachtsfeier	
stimmungsvoll abzurunden.
weitere	Informationen	unter:	www.theater-arnstadt.de

Parallel zur 11. Berufsinformationsmesse findet am 27. Januar 2018 
der	Tag	der	 offenen	Tür	der	 Staatlichen	Berufsbildenden	Schule	
Arnstadt	statt.	Dabei	kann	man	sich	direkt	an	Ort	und	Stelle	über	
die	Berufsfelder	Metalltechnik,	Kraftfahrzeugtechnik,	Ernährung	
und	Hauswirtschaft	sowie	Gold-	und	Silberschmied	informieren,	
mit	den	Ausbildern	ins	Gespräch	kommen	und	Auskünfte	über	die	
schulische	Ausbildung	sowie	mögliche	Partnerbetriebe	einholen.

Kurzprofil der Initiative Erfurter Kreuz

Die	Initiative	Erfurter	Kreuz	e.V.	(IEK)	ist	ein	Zusammenschluss	
von	aktuell	100	Unternehmen,	die	sich	am	und	um	das	Industrie-
gebiet	Erfurter	Kreuz	angesiedelt	haben.

Der	Zweck	des	Vereins	ist	die	Förderung	der	Wirtschaft	in	der	Re-
gion	um	das	Erfurter	Kreuz.	Ziel	ist	es,	die	Region	um	das	Erfurter	
Kreuz	zu	einer	nationalen	und	international	anerkannten	Region	
der	Thüringer	Wirtschaft	weiter	zu	entwickeln.	Dabei	soll	auch	die	
nachhaltige	Sicherung	der	Fachkräfte	für	den	Wirtschaftsstandort	
-	in	Verbindung	mit	der	Förderung	der	Region	als	Lebensmittel-
punkt	der	Beschäftigten	 -	 in	das	Wirken	 eingeschlossen	werden.	
Die	Fachkräfteentwicklung	und	-sicherung	ist	eines	der	Top-The-
men	in	der	Initiative.

Gründungsmitglieder	 des	 Vereins	 sind	 etablierte	 Unternehmen	
wie	z.	B.	N3	Engine	Overhaul	Services	GmbH	&	Co.	KG,	Borg	
Warner	Transmission	Systems	Arnstadt	GmbH,	Carpenter	GmbH	
oder	Avermann	Laser-	und	Kant-Zentrum	GmbH.

Vorstandsvorsitzender	 der	 Initiative	 ist	 der	 Niederlassungsleiter	
der	 EPC	 Engineering	 &	Technologies	 GmbH	 Franz-Josef	Wil-
lems.	Weitere	Vorstandsmitglieder	 sind	Ulrike	Kücker	 (Olympia	
Personalleasing	GmbH),	Uwe	Witt	(Schenker	Deutschland	AG),	
Dr.	Daniel	Bader	(IHI	Charging	Systems	International	Germany	
GmbH),	Peter	Lischewski	(GARANT	Türen	und	Zargen	GmbH)	
und	Marco	Jacob	(Sparkasse	Arnstadt-Ilmenau).

Pressekontakt:
Franz-Josef	Willems
EPC	Engineering	Consulting	GmbH
Tel.:	+49	(0)	36	28	/	660	48	2900
Fax:	+49	(0)	36	28	/	660	48	2925
E-Mail:	vorstand@initiative-erfurter-kreuz.de

Veranstaltungen im Advent in Arnstadt
Bach-Advent Arnstadt
vom 01.12.2017 bis 03.12.2017
Alle	Informationen	finden	Sie	unter:	www.bach-advent.de

Musica Punct Fuenf VII: Adventsliedersingen zum Zuhören 
und Mitsingen
am	03.12.2017,	17:00	Uhr	in	der	Bachkirche	Arnstadt
Eintritt frei - Spenden erbeten!
Kinderchor	|	Bachchor	&	Posaunenchor	Arnstadt
Leitung:	Kantor	Jörg	Reddin
weitere	Informationen	unter	www.kirche-arnstadt.de

„Frau Holle“ feiert Premiere
Termine	im	Schlossmuseum	Arnstadt:
03.12.2017,	15:00	Uhr
08.12.2017,	15:45	Uhr	und	17:15	Uhr
09.12.2017,	15:45	Uhr	und	17:15	Uhr
15.12.2017,	15:45	Uhr	und	17:15	Uhr
22.12.2017,	15:45	Uhr	und	17:15	Uhr

Seit	2010	werden	in	der	Vorweihnachtszeit	Theaterstücke	mit	Kin-
dern,	für	Kinder	und	Erwachsene	im	Schlossmuseum	aufgeführt.	
Die	 Überschreitung	 von	 Genregrenzen	 ermöglicht	 dabei	 eine	
neue	Erlebniswelt	für	die	Besucher.	Die	historischen	Räume	und	
Raumausstattungen	werden	zur	Kulisse	der	Theaterstücke.	Mit	der	
Schneekönigin	wehte	 bereits	 ein	 eisiger	Hauch	durch	 das	Haus.	
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Oh Happy Day - Die Gospel Weihnachtsshow
am	25.12.2017,	19:30	Uhr	im	Theater	Arnstadt
Mitreißende	Gospel-Hits	 vorgetragen	 vom	Gospel	Groove	Chor	
aus	 Hamburg“Hosanna”,	 “Lovely	 day”,	 “Can’t	 buy	 me	 love”,	
“Night	 and	day”,	 “It	don’t	mean	 a	 thing”	oder	 “Ain’t	no	moun-
tain	 high	 enough”	 -	Dies	 alles	 sind	Gospel-Songs,	 die	 das	Herz	
von	Freunden	der	Musik	wahre	Glückssprünge	machen	lässt.	Die	
besten	Gospel-Songs	gibt	es	passend	zum	Fest	am	1.	Weihnachts-
tag, live im Theater Arnstadt, zu erleben. Passend zum Titel der 
Show	„Oh	Happy	Day“	geht	es	darum,	die	positive	Botschaft	von	
Weihnachten	in	den	Vordergrund	zu	stellen,	und	zusammen	mit	
Menschen,	die	man	mag,	einen	tollen	und	schwungvollen	Abend	
zu erleben.
weitere	Informationen	unter:	www.theater-arnstadt.de

Weihnachtskonzert mit Männerquartett „Fracksausen“ und 
Jörg Reddin (Orgel)
am	25.12.2017,	16:30	Uhr	in	der	Bachkirche	Arnstadt
Eintritt:	10	Euro	/	ermäßigt	7	Euro	(mit	Kartenvorverkauf )
Weihnachtliche	Musik	und	Weisen	aus	verschiedenen	Jahrhunder-
ten
weitere	Informationen	unter	www.kirche-arnstadt.de

Kantatengottesdienst VI zum Mitsingen
am	26.12.2017,	10:00	Uhr	in	der	Bachkirche	Arnstadt
Weihnachtliche	Motetten	und	Franz	Schubert	–	Deutsche	Messe	
Ökumenischer	Singkreis	Arnstadt	und	Gäste	Leitung:	Jörg	Reddin
Predigt:	Dr.	Mathias	Rüß
weitere	Informationen	unter	www.kirche-arnstadt.de
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von Donnerstag, den 7. Dezember bis Sonntag, den 10. Dezember  
findet auf dem Marktplatz in Arnstadt täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr  
(am	Sonntag	bis	19:00	Uhr)	der	Arnstädter Weihnachtsmarkt statt.

Der	Weihnachtsmarkt	zeigt	sich	in	diesem	
Jahr	wieder	in	einem	besonderen	Gewand	
mit	tollen	Höhepunkten	und	Aktionen.
Ein	 Highlight	 des	 Marktes	 ist	 die	 große	
Eröffnung	am	Donnerstag	um	17.00	Uhr.
Sarah	 von	 Neuburg	 und	 Lars-Christian	
Karde	aus	der	MDR	JUMP	Morningshow	
präsentieren	 ein	 weihnachtliches	 Pro-
gramm	für	die	ganze	Familie	mit	Gewinn-
spielen,	 Überraschungen	 und	 viel	 Musik	
–	 Chartstürmer	 Jonas	 Monar	 („Playlist“)	
und	Bell,	Book	&	Candle	 („Rescue	Me“)	
sowie	 Jessica	Wahls	 (No	Angels)	 sind	 live	
zu erleben.
Eine	 Band	 mit	 einem	Welthit,	 ein	 Start-
stürmer,	 eine	 Sängerin	 Deutschlands	 er-
folgreichster	 Girlband	 und	 die	 Morning-
show-Moderatoren	 des	 meistgehörten	
Radiosenders im Osten:
Die	MDR	JUMP	Weihnachtsmarkt-Tour,	
die	 am	 7.	 Dezember	 2017	 erstmals	 nach	
Arnstadt	kommt,	bringt	ein	abwechslungs-
reiches	 Showprogramm	 auf	 den	 Weih-
nachtsmarkt.

Wie	im	letzten	Jahr	befindet	sich	eine	offe-
ne	Weihnachtsbühne	für	die	programmati-
schen	Höhepunkte	mit	 überdachten	 Sitz-	
und	Verweilmöglichkeiten	mitten	auf	dem	
Arnstädter	Marktplatz.
An	der	 Spitze	des	Marktes,	 auf	Höhe	des	
Hauses zum Palmbaum, gibt es für die 
Kleinen	 erstmals	 eine	 Weihnachtstruck-
bahn	 und	 auf	 das	 beliebte	 Karussell	 oder	
die	Eisenbahn	brauchen	die	Kleinen	auch	
nicht	zu	verzichten.
Auf	der	Bühne	erwartet	die	Besucher	 täg-
lich	von	14:00	bis	20:00	Uhr	ein	abwechs-
lungsreiches	Programm.	Kindergärten	und	
Schulen,	Gesangs-	und	Musikgruppen,	wie	
die	Glüxxritter,	Kochis	Band,	Young	Gene-
ration	and	The	Voice	uvm.	stimmen	auf	die	
Weihnachtszeit	ein.
Der	Weihnachtsmann	 stattet	 den	 großen	
und	 kleinen	Besuchern	 täglich	 von	 16:00	
bis	18:00	Uhr	einen	Besuch	ab	und	hat	ne-
ben	Sack	und	Rute	mit	Sicherheit	auch	die	
eine	oder	andere	Süßigkeit	 für	die	artigen	
Kinder	dabei.

Zudem	gibt	 es	verschiedene	Angebote	 für	
die	 Kleinen,	 wie	 die	 Geschenkewerkstatt	
der	Stadtjugendpflege,	welche	 sich	 in	die-
sem	 Jahr	 räumlich	 vergrößert	 und	 neben	
der	 Bachkirche	 zu	 finden	 ist.	 Auch	 der	
Märchenwald	wurde	in	diesem	Jahr	weiter	
vergrößert	und	findet	nun	seinen	Platz	 in	
einer	atemberaubenden	Kulisse.
Zudem	 locken	 auf	dem	Arnstädter	Weih-
nachtsmarkt	die	weihnachtlich	geschmück-
ten	Hütten	 und	 Stände	 rings	 um	den	 14	
Meter	hohen	Weihnachtsbaum	mit	Glüh-
wein,	 Gebäck,	 herzhaften	 Speisen	 sowie	
weihnachtlicher	 Dekoration	 und	 Souve-
nirs.	Und	sollte	es	einmal	zu	kalt	werden,	
können	sich	die	Marktbesucher	an	den	mit	
Holz	befeuerten	Öfen	wärmen.
In	 diesem	 Sinne	 stimmen	 Sie	 sich	 auf	
das	Weihnachtsfest	 ein	 und	 seien	 Sie	 da-
bei	 vom	 07.-10.12.2017	 zum	 Arnstädter	
Weihnachtsmarkt	 im	 Herzen	 der	 Stadt	
und	 nicht	 vergessen,	 am	 Sonntag	 den	
10.12.2017	ist	von	12.00	Uhr	–	18.00	Uhr	
verkaufsoffener	Sonntag	in	der	Innenstadt.

Arnstädter  
Weihnachtsmarkt 2017
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